




































Datum: 14.10.2005
Anzahl Art 0 1 2 3 4

UN 3090 9 II ?? Pappkarton(4G) 10

BK Menge(kg/L)
0 0
1 0
2 10
3 0
4 0

0 0 10 0 0 Summe: 10

Punkte:

Beförderung ohne

Packstück

Beförderungspapier gemäß ADR 2005 Kapitel 5.4.1

Überschreitung der in Unterabschnitt 1.1.3.6 festgesetzten Freigrenzen

VersandbezeichnungUN-
Nummer

Klasse
Beförderungskategorie (kg oder L)Neben-

gefahr
Verp.-

gruppe

0 30 0

Beförderung nach Unterabschnitt 1.1.4.2.1 (Die aufgeführten Sendungen sind im Vor- oder 
Nachlaufverkehr zu oder von einem Flug- oder Seehafen und entsprechend den Bestimmungen der               
ICAO-TI / IATA-DGR oder IMDG-Code klassifiziert, verpackt, markiert und gekennzeichnet.)

Sondervorschrift(en): 30

Ladung gem. Unterabschnitt 7.5.7 ADR ordnungsgemäß verstaut oder gesichert

unbe-   
grenzt

Datum

SV 230

LITHIUMBATTERIEN

Name (leserlich)

Fahrername (lesbar), Unterschrift + Fahrzeugkennzeichen

Unterschrift

Verladername (lesbar) + Unterschrift

Empfängeradresse (Entladestelle)

erstellt durch :

Absender (Kunde) Verladeradresse (Beladestelle)

Alles oben genannte ausgeführt, zur Kenntnis und in Empfang genommen :

Eintrag =
nicht frei



Datum: 14.10.2005
Anzahl Art 0 1 2 3 4

UN 3090 9 II ?? Pappkarton(4G) 350

BK Menge(kg/L)
0 0
1 0
2 350
3 0
4 0

0 0 350 0 0 Summe: 350

Punkte:

Beförderung mit

Packstück

Beförderungspapier gemäß ADR 2005 Kapitel 5.4.1

Überschreitung der in Unterabschnitt 1.1.3.6 festgesetzten Freigrenzen

VersandbezeichnungUN-
Nummer

Klasse
Beförderungskategorie (kg oder L)Neben-

gefahr
Verp.-

gruppe

0 1050 0

Beförderung nach Unterabschnitt 1.1.4.2.1 (Die aufgeführten Sendungen sind im Vor- oder 
Nachlaufverkehr zu oder von einem Flug- oder Seehafen und entsprechend den Bestimmungen der               
ICAO-TI / IATA-DGR oder IMDG-Code klassifiziert, verpackt, markiert und gekennzeichnet.)

Sondervorschrift(en): 1050

Ladung gem. Unterabschnitt 7.5.7 ADR ordnungsgemäß verstaut oder gesichert

unbe-   
grenzt

Datum

SV 230

LITHIUMBATTERIEN

Kennzeichnungspflichtiger Transport

Name (leserlich)

Fahrername (lesbar), Unterschrift + Fahrzeugkennzeichen

Unterschrift

Verladername (lesbar) + Unterschrift

Empfängeradresse (Entladestelle)

erstellt durch :

Absender (Kunde) Verladeradresse (Beladestelle)

Schriftliche Weisungen erhalten

Alles oben genannte ausgeführt, zur Kenntnis und in Empfang genommen :

Eintrag =
nicht frei



 Stand: 05/2005 

  

Merkblatt-Nr.: 309000 
 

SCHRIFTLICHE WEISUNG FÜR DEN STRASSENTRANSPORT Klasse 9 
 
LADUNG LITHIUMBATTERIEN 

 
 Stromquellen mit hohem Energiegehalt und gefährlichen Stoffen 

 
ART DER GEFAHR Explosionsgefahr bei Kurzschluss oder Brand • Brandgefahr • Explosionsgefahr • 

Zersetzung durch Brand oder Erwärmung unter Bildung giftiger und ätzender Gase • 
Reizt die Augen und Atmungsorgane 

 

PERSÖNLICHE 
SCHUTZAUSRÜSTUNG 

 

 

VOM FAHRZEUGFÜHRER ZU TREFFENDE ALLGEMEINE MASSNAHMEN 
 

POLIZEI 
FEUERWEHR 

110 
112 

• Motor abstellen 
• Keine offenen Flammen, Rauchverbot 
• Warnzeichen auf der Straße aufstellen und andere Verkehrsteilnehmer und 

Passanten warnen 
• Öffentlichkeit über die Gefahren informieren und darauf hinweisen, sich auf der 

dem Wind zugewandten Seite aufzuhalten 
• Polizei und Feuerwehr schnellstmöglich verständigen 

 

VOM FAHRZEUGFÜHRER ZU TREFFENDE ZUSÄTZLICHE UND/ODER BESONDERE MASSNAHMEN 
 

Selbstschutz beachten 

AUSRÜSTUNG: 
– Kanalisationsabdeckung 
– Schaufel und Besen 
– Auffangbehälter 
– Abdeckplane aus Kunst-

stoff: Mindestabmessung  
2 m x 3 m 

• Alle warnen – Brand- und Explosionsgefahr 
• Undichtigkeiten nur beseitigen, falls ohne eigene Gefährdung möglich 
• Falls Produkt in Gewässer oder Kanalisation gelangt ist oder Erdboden oder 

Pflanzen verunreinigt hat, Feuerwehr oder Polizei darauf hinweisen 
• Eindringen des Produktes in die Kanalisation, Gruben und Keller verhindern 
• Produkt vor Nässe schützen 

 

FEUER • Nur Entstehungsbrände löschen 
• Keine Ladungsbrände löschen 

 

ERSTE HILFE • Falls Produkt in die Augen gelangt, unverzüglich mit viel Wasser mehrere Minuten 
spülen, anschließend Vorstellung beim Augenarzt 

• Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen und betroffene 
Haut mit viel Wasser waschen 

• Ärztliche Hilfe erforderlich nach Einatmen oder Hautkontakt des Stoffes oder seiner 
Verbrennungsprodukte 

 

ZUSÄTZLICHE HINWEISE • Telefonische Rückfrage unter _______________ 
• Geeignete Löschmittel: trockener Sand oder Zement 
• Bei Transport nach RID: Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr = 90 

 

GILT NUR WÄHREND DES STRASSENTRANSPORTS 

– 
UN 3090 

Kl.-Code M4 
Verp.-Gr. II 



Datum: 18.10.2005
Anzahl Art 0 1 2 3 4

UN 3091 9 II ?? Pappkarton 25

UN 3091 LITHIUMBATTERIEN MIT AUSRÜSTUNGEN

BK Menge(kg/L)
0 0
1 0
2 25
3 0
4 0

0 0 25 0 0 Summe: 25

Punkte:

Beförderung ohne

Packstück

Beförderungspapier gemäß ADR 2005 Kapitel 5.4.1

Überschreitung der in Unterabschnitt 1.1.3.6 festgesetzten Freigrenzen

VersandbezeichnungUN-
Nummer

Klasse
Beförderungskategorie (kg oder L)Neben-

gefahr
Verp.-

gruppe

0 75 0

Beförderung nach Unterabschnitt 1.1.4.2.1 (Die aufgeführten Sendungen sind im Vor- oder 
Nachlaufverkehr zu oder von einem Flug- oder Seehafen und entsprechend den Bestimmungen der               
ICAO-TI / IATA-DGR oder IMDG-Code klassifiziert, verpackt, markiert und gekennzeichnet.)

Sondervorschrift(en): 75

Ladung gem. Unterabschnitt 7.5.7 ADR ordnungsgemäß verstaut oder gesichert

unbe-   
grenzt

Datum

SV 230

LITHIUMBATTERIEN IN AUSRÜSTUNGEN
oder

VERPACKT
Name (leserlich)

Fahrername (lesbar), Unterschrift + Fahrzeugkennzeichen

Unterschrift

Verladername (lesbar) + Unterschrift

Empfängeradresse (Entladestelle)

erstellt durch :

Absender (Kunde) Verladeradresse (Beladestelle)

Alles oben genannte ausgeführt, zur Kenntnis und in Empfang genommen :

Eintrag =
nicht frei



Datum: 18.10.2005
Anzahl Art 0 1 2 3 4

UN 3091 9 II ?? Pappkarton 500

UN 3091 LITHIUMBATTERIEN MIT AUSRÜSTUNGEN

BK Menge(kg/L)
0 0
1 0
2 500
3 0
4 0

0 0 500 0 0 Summe: 500

Punkte:

Beförderung mit

Packstück

Beförderungspapier gemäß ADR 2005 Kapitel 5.4.1

Überschreitung der in Unterabschnitt 1.1.3.6 festgesetzten Freigrenzen

VersandbezeichnungUN-
Nummer

Klasse
Beförderungskategorie (kg oder L)Neben-

gefahr
Verp.-

gruppe

0 1500 0

Beförderung nach Unterabschnitt 1.1.4.2.1 (Die aufgeführten Sendungen sind im Vor- oder 
Nachlaufverkehr zu oder von einem Flug- oder Seehafen und entsprechend den Bestimmungen der               
ICAO-TI / IATA-DGR oder IMDG-Code klassifiziert, verpackt, markiert und gekennzeichnet.)

Sondervorschrift(en): 1500

Ladung gem. Unterabschnitt 7.5.7 ADR ordnungsgemäß verstaut oder gesichert

unbe-   
grenzt

Datum

SV 230

LITHIUMBATTERIEN in AUSRÜSTUNGEN
oder

VERPACKT

Kennzeichnungspflichtiger Transport

Name (leserlich)

Fahrername (lesbar), Unterschrift + Fahrzeugkennzeichen

Unterschrift

Verladername (lesbar) + Unterschrift

Empfängeradresse (Entladestelle)

erstellt durch :

Absender (Kunde) Verladeradresse (Beladestelle)

Schriftliche Weisungen erhalten

Alles oben genannte ausgeführt, zur Kenntnis und in Empfang genommen :

Eintrag =
nicht frei



 Stand: 05/2005 

  

Merkblatt-Nr.: 309100 
 

SCHRIFTLICHE WEISUNG FÜR DEN STRASSENTRANSPORT Klasse 9 
 
LADUNG LITHIUMBATTERIEN IN AUSRÜSTUNGEN 

 
 Stromquellen mit hohem Energiegehalt und gefährlichen Stoffen • 

In einem Metallgehäuse hermetisch verschlossen 

 
ART DER GEFAHR Explosionsgefahr bei Kurzschluss oder Brand • Brandgefahr • Explosionsgefahr • 

Zersetzung durch Brand oder Erwärmung unter Bildung giftiger und ätzender Gase • 
Reizt die Augen und Atmungsorgane 

 

PERSÖNLICHE 
SCHUTZAUSRÜSTUNG 

 

 

VOM FAHRZEUGFÜHRER ZU TREFFENDE ALLGEMEINE MASSNAHMEN 
 

POLIZEI 
FEUERWEHR 

110 
112 

• Motor abstellen 
• Keine offenen Flammen, Rauchverbot 
• Warnzeichen auf der Straße aufstellen und andere Verkehrsteilnehmer und Pas-

santen warnen 
• Öffentlichkeit über die Gefahren informieren und darauf hinweisen, sich auf der 

dem Wind zugewandten Seite aufzuhalten 
• Polizei und Feuerwehr schnellstmöglich verständigen 

 

VOM FAHRZEUGFÜHRER ZU TREFFENDE ZUSÄTZLICHE UND/ODER BESONDERE MASSNAHMEN 
 

Selbstschutz beachten 

AUSRÜSTUNG: 
–  

• Alle warnen – Brand- und Explosionsgefahr 
• Undichtigkeiten nur beseitigen, falls ohne eigene Gefährdung möglich 
• Falls Produkt in Gewässer oder Kanalisation gelangt ist oder Erdboden oder 

Pflanzen verunreinigt hat, Feuerwehr oder Polizei darauf hinweisen 
• Eindringen des Produktes in die Kanalisation, Gruben und Keller verhindern 

 

FEUER • Nur Entstehungsbrände löschen 
• Keine Ladungsbrände löschen 

 

ERSTE HILFE • – 
 

ZUSÄTZLICHE HINWEISE • Telefonische Rückfrage unter _______________ 
• Geeignete Löschmittel: trockener Sand oder Zement 
• Bei Transport nach RID: Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr = 90 

 

GILT NUR WÄHREND DES STRASSENTRANSPORTS 

– 
UN 3091 

Kl.-Code M4 
Verp.-Gr. II 



 Stand: 05/2005 

  

Merkblatt-Nr.: 309101 
 

SCHRIFTLICHE WEISUNG FÜR DEN STRASSENTRANSPORT Klasse 9 
 
LADUNG LITHIUMBATTERIEN MIT AUSRÜSTUNGEN 

VERPACKT 
 
 Stromquellen mit hohem Energiegehalt und gefährlichen Stoffen • 

In einem Metallgehäuse hermetisch verschlossen 

 
ART DER GEFAHR Explosionsgefahr bei Kurzschluss oder Brand • Brandgefahr • Explosionsgefahr • 

Zersetzung durch Brand oder Erwärmung unter Bildung giftiger und ätzender Gase • 
Reizt stark die Augen und Atmungsorgane 

 

PERSÖNLICHE 
SCHUTZAUSRÜSTUNG 

 

 

VOM FAHRZEUGFÜHRER ZU TREFFENDE ALLGEMEINE MASSNAHMEN 
 

POLIZEI 
FEUERWEHR 

110 
112 

• Motor abstellen 
• Keine offenen Flammen, Rauchverbot 
• Warnzeichen auf der Straße aufstellen und andere Verkehrsteilnehmer und Pas-

santen warnen 
• Öffentlichkeit über die Gefahren informieren und darauf hinweisen, sich auf der 

dem Wind zugewandten Seite aufzuhalten 
• Polizei und Feuerwehr schnellstmöglich verständigen 

 

VOM FAHRZEUGFÜHRER ZU TREFFENDE ZUSÄTZLICHE UND/ODER BESONDERE MASSNAHMEN 
 

Selbstschutz beachten 

AUSRÜSTUNG: 
–  

• Alle warnen – Brand- und Explosionsgefahr 
• Undichtigkeiten nur beseitigen, falls ohne eigene Gefährdung möglich 
• Falls Produkt in Gewässer oder Kanalisation gelangt ist oder Erdboden oder 

Pflanzen verunreinigt hat, Feuerwehr oder Polizei darauf hinweisen 
• Eindringen des Produktes in die Kanalisation, Gruben und Keller verhindern 

 

FEUER • Nur Entstehungsbrände löschen 
• Keine Ladungsbrände löschen 

 

ERSTE HILFE • – 
 

ZUSÄTZLICHE HINWEISE • Telefonische Rückfrage unter _______________ 
• Geeignete Löschmittel: trockener Sand oder Zement 
• Bei Transport nach RID: Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr = 90 

 

GILT NUR WÄHREND DES STRASSENTRANSPORTS 

– 
UN 3091 

Kl.-Code M4 
Verp.-Gr. II 


